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LEO NAF

DIE PRIVATISIERUNG VON GEFANGNISSEN
AUS DER SICHT EINES ANSTALTSLEITERS

Zusammenfassung

Privatisierung der Gefingnisse ist in der Schweiz nicht der richtige Weg.
Gesetzgeber und Gerichte sind gehalten, die Gefangenzahlen weiterhin im heutigen
Rahmen zu belassen und nicht in dem Masse zu steigern wie z.B. in den Vereinigten
Staaten. Alternativen zum Gefédngnisvollzug sind konsequent weiter zu entwickeln.
Fiir die Straftiter, die in den Vollzug miissen, sind gezielte Anstrengungen zu unter-
nehmen, damit die Vorgaben des Gesetzgebers, ndmlich Verminderung der Riick-
fallgefahr und bestmogliche Sozialisierung, erreicht werden kénnen. Langerfristig
ist dies die kostengiinstigere Variante als Wegsperren. Die Intentionen des Gesetz-
gebers sind der breiten Bevolkerung zu vermitteln. Es gilt weiterhin dafiir zu sor-
gen, dass qualifiziertes und ausgebildetes Personal zur Verfiigung steht, weil dieses
der Garant fiir qualifizierte Arbeit ist. Fragen ethischer Art sind vor einer allfélligen
Privatisierung zu klédren.

Diese Grundsitze bringen sowohl in kriminalpolitischer wie auch in 6konomischer
Sicht den effizientesten Erfolg.

Résumé

La privatisation des prisons n’est pas la bonne voie pour la Suisse.

Le législateur et les tribunaux ont I'obligation de maintenir les effectifs de détenus
dans les proportions actuelles et de ne pas les augmenter, comme c'est par exemple
le cas aux Etats-Unis d’Amérique. Il faut donc continuer a développer de maniére
conséquente les alternatives aux peines privatives de liberté. Pour le condamné qui
doit se soumettre a I’exécution d’une peine, il faut entreprendre des efforts ciblés,
pour que les buts du législateur, soit la diminution du danger de récidive et la meil-
leure resocialisation possible, soient atteints. A long terme, il s’agit 1a d’'une variante
moins coiiteuse que ’enfermement. Les intentions du législateur doivent étre expli-
quées a la population. Il faut continuer a veiller & ce que nous ayons a disposition
un personnel qualifié et bien formé, car il s’agit 1a de la meilleure garantie pour un
travail qualifi€. Avant de songer a une quelconque privatisation, il faut clarifier des
questions éthiques.

Ces principes sont les plus efficaces, aussi bien sous I’angle de la politique criminelle
que sous I’angle économique.
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Vorbemerkung

Ich bin angefragt worden, zu diesem Thema den Standpunkt eines
Vertreters aus der Praxis darzulegen. Dies ist insofern nicht einfach,
als es die Praxis so nicht gibt, weil die Gefdngnisse zum Teil hetero-
gene und unterschiedlichen Aufgaben dienende Institutionen dar-
stellen. Auch ist es von meinem beruflichen Tétigkeitsfeld her unver-
meidbar, dass meine Erfahrungen vom halboffenen Vollzug geprégt
sind. Den Anspruch auf eine wissenschaftliche Darstellung der Ma-
terie kann und will ich als Praxisvertreter bewusst nicht erfiillen.

Einleitung

Die Privatisierung hat ihren Ursprung im angloamerikanischen
Raum. In den Vereinigten Staaten existiert heute eine — wenn man
so sagen kann — eigentliche «Bestrafungsindustrie». Privatisierungen
und Privatisierungsbestrebungen gibt es aber auch in Europa, hier
vor allem in England und Frankreich. Auch in Deutschland wirft die
Frage der Privatisierung zurzeit ziemlich hohe Wellen. Mehrheitlich
wird aber hier die Meinung vertreten, dass gemiss Grundgesetz fiir
die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben ausschliesslich beamtete
Vollzugsbedienstete zustdndig sind.

Ausgangspunkt fiir die Privatisierung war und ist die steigende Ge-
fangenenzahl in den besagten Lindern und damit die Uberfiillung
der Gefidngnisse. Daraus resultierten und resultieren unzumutbare
Zustinde in den Strafanstalten, vor allem in hygienischer Hinsicht.

Die Privatisierungsbefiirworter gehen davon aus, dass der Private
flexibler und schneller auf die zu l6senden Probleme reagieren und
diese erst noch kostengiinstiger beheben kann.
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Kommt hinzu, dass die Debatte um die Privatisierung der Geféng-
nisse auch in den heute festzustellenden Trend der Privatisierung
und Okonomisierung verschiedener Dienstleistungen passt.

Begriffliche Differenzierungen

In der Schweiz kennen wir — vereinfacht gesagt — halboffene und ge-
schlossene Strafanstalten, sowie Bezirks- Regional- oder Kantonal-
gefingnisse, die in erster Linie der Untersuchungshaft dienen.

Beziiglich der Privatisierung von Strafanstalten konnen zwei Berei-
che, ndmlich das Erstellen/Bauen und das Betreiben unterschieden
werden. Je nach Grad der Ausgestaltung spricht man auch von Voll-
oder Teilprivatisierung.

In den nachfolgenden Ausfithrungen werde ich mich insbesondere
auf die Fragen rund um die Privatisierung in betrieblicher Hinsicht
konzentrieren. Diese stellt uns vor heiklere und schwierigere Prob-
leme. Ich erlaube mir aber auch, einige Hinweise auf die librigen
Privatisierungsmoglichkeiten zu geben.

Privatisierung: ein neues Phiinomen?

Im schweizerischen Massnahmenvollzug sind private Trager sowohl
bei Jugend- als auch bei Erwachseneneinrichtungen oft anzutreffen,
und diese haben sich im Laufe der Zeit etabliert. Soweit ich es iiber-
blicken kann, erfiillten und erfiillen die privaten Institutionen ihre
Aufgaben in der Regel auftragskonform und zweckmaissig. Es ist
aber Fakt, dass die meisten der privat gefiihrten Institutionen staat-
liche Unterstiitzung von Bund, Kantonen und Gemeinden erhalten.
Bei den vom Bund anerkannten Jugendheimen sind dies namhafte
Lohnbeitrdge an das fachlich ausgebildete Personal.
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Wer die Entwicklungsgeschichte solcher Institutionen verfolgt, stosst
auf das interessante Phdnomen, dass nach einer kiirzeren oder lin-
geren Pionierzeit viele Heime und Institutionen von den Gemein-
wesen libernommen wurden, um deren langfristige Existenz zu
sichern. Es kommt auch ganz klar zum Vorschein, dass dazumal pri-
vat eher ein Synonym fiir unbezahlte und ehrenamtliche Arbeit dar-
stellte. Private, unentgeltliche Leistung ermoglichte oft erst die Er-
bringung dieser wichtigen Aufgaben zum Wohle der Gemeinschaft.

Demgegeniiber wird heute privat in diesem Zusammenhang gleich-
gesetzt mit mehr Effizienz und Gewinnmaximierung. Dieser Wech-
sel in der Bedeutung des Begriffes «privat» ist nicht zu unterschét-
zen. Mit «privat» assoziierte man frither eher Unprofessionalitit und
Ehrenamtlichkeit. Heute steht der Begriff fiir Profit und Gewinn-
maximierung.

Betrieblich privat gefiihrte Geféngnisse gibt es in der Schweiz
meines Wissens nicht. Es gab einen Privatisierungsversuch im Kan-
ton Ziirich, der jedoch nach relativ kurzer Zeit wieder abgebrochen
wurde.

Hingegen finden sich im Arbeitsbereich von Gefingnissen und An-
stalten verschiedene Modelle, bei denen Insassen extern — zumeist in
Gruppen — in der Privatwirtschaft einer Beschiftigung nachgehen.

Eine andere Form besteht darin, dass sich private Gewerbebetriebe
in den Rdumlichkeiten einer Anstalt einmieten und Insassen im Auf-
trag der Anstalt ausbilden und/oder beschiftigen.

Demgegeniiber ist es vor allem in den Vereinigten Staaten vermehrt
iiblich, dass Gefiangnisse umfangreiche Arbeitsauftrige von privaten
Industriezweigen iibernehmen und dabei aufgrund der sehr geringen
«Lohnkosten» die Konkurrenz chancenlos ausschalten. Bei uns ist
diese Art und Weise des «Geschéftens» nicht verbreitet. Die Anstal-
ten sind gehalten, sich an den iiblichen Marktpreisen zu orientieren,
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weil sonst imageschidigende Auseinandersetzungen mit dem loka-
len Gewerbe unvermeidlich sind.

Ziel und Auswirkungen der Privatisierung

Die Privatisierung der Gefidngnisse strebt ohne Zweifel eine Kosten-
senkung und damit eine Erhéhung des Geschéftsgewinnes an. Wer
sich die Miihe nimmt und verschiedene Betriebsrechnungen von
Strafanstalten durchsieht, der stellt sehr rasch fest, dass die Personal-
kosten den entscheidenden Anteil an den Betriebskosten ausma-
chen. Ein Sparpotential existiert somit vor allem bei den Personal-
kosten. Vereinfacht gesagt konnte eine Gewinnmaximierung er-
reicht werden, wenn eine minimale Zahl karg besoldeter Angestell-
ter eine maximale Anzahl von Gefangenen beaufsichtigen und be-
treuen wiirde.

Dies konnte erreicht werden, indem der private Arbeitgeber einer-
seits die Lohne tiefer ansetzen und andererseits das Personal noch
mehr durch technische Einrichtungen wie Kameras etc. ersetzen
wiirde.

Besoldungsanpassungen nach unten wiirde die Rekrutierung von ge-
eignetem Personal erschweren und den heutigen Tendenzen entge-
genlaufen, das im Gefidngnis angestellte Personal angemessen aus-
und weiterzubilden. Die vom Schweizerischen Ausbildungszentrum
fiir Strafvollzugspersonal angebotene Grundausbildung muss als
Minimalqualifikation weiterhin erhalten und etabliert werden. In
dieser Hinsicht Konzessionen zu machen hitte langfristig gesehen
fatale Auswirkungen auf die Geféngnisbetriebe.

Die Zahlen zeigen, dass die in Gefdngnissen untergebrachten Insas-
sen seit 1993/94 riickldufig sind, wenn auch in jlingster Zeit wieder
eine Zunahme der inhaftierten Personen zu verzeichnen ist. Die
riickldufige Tendenz konnte — auch wenn diesbeziigliche Prognosen
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wegen des Vorhandenseins anderer Faktoren schwierig zu machen
sind — durch die Einfithrung des neuen Strafgesetzbuches wieder
verstiarkt werden. Ich erinnere an die Heraufsetzung der Strafgrenze
fiir den bedingten Strafvollzug, die Einfithrung des teilbedingten
Strafvollzuges sowie an die Riickdimmung der kurzen Freiheits-
strafen durch alternative Vollzugsformen. Tendenziell werden sich
vermutlich weniger Insassen in den Gefiangnissen befinden. Seitens
der Praxis kann aber eindeutig festgestellt werden, dass die verblei-
bende Gefidngnispopulation schwieriger wird. Psychische Stérungen,
Gewaltphdnomene, Subkulturbildungen bei Strafgefangenen neh-
men in unerfreulichem Masse zu. In sozialer oder wirtschaftlicher
Hinsicht benachteiligte Insassen machen die Mehrzahl der Inhaftier-
ten aus.

Abstriche bei der Quantitit und der auch heute noch zu verbessern-
den Qualitét des Personals sind meines Erachtens unverantwortbar
und bringen nur kurzfristig finanzielle Erfolge. Denn jede durch ge-
eignete Betreuung und Behandlung erreichte Riickfallverhinderung
ist in finanzieller Hinsicht sehr interessant und verhindert oft Leid
bei moglichen Opfern, das nicht pekuniér beziffert werden kann.

Und damit komme ich auf den Auftrag des Gesetzgebers zu spre-
chen. Das neue Strafgesetzbuch gibt den Gefidngnissen den eindeu-
tigen Auftrag, nebst Gewihrleistung der Sicherheit im Hinblick auf
die Entlassung eine moglichst wirksame Riickfallverhinderung und
Resozialisierung zu ereichen. Dass dies nur mit Personal erreicht
werden kann, das sich situativ angemessen verhélt, weil es iiber aus-
reichende Sozial- (wie Beziehungs-, Konflikt- und Kommunikations-
fahigkeit) und Selbstkompetenzen (wie Reflexions- und Kritikfahig-
keit, Belastbarkeit) verfiigt, zeigt die Praxis anschaulich. Das Perso-
nal ist der Schliissel zum Erfolg. Deshalb gilt es dafiir zu sorgen, dass
die finanziellen und zeitlichen Ressourcen fiir die Grundausbildung
in Theorie und Praxis zur Verfiigung stehen.
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Sparen liesse sich auch noch bei den Leistungen wie Essen und
Pekuliumsentschédigung. Dass solche Einsparungen auf ldngere
Sicht nicht sinnvoll sind und Probleme teilweise nur verlagern, ist
aus der Praxis eindeutig zu beantworten.

Stellt sich die Frage, ob beim Erstellen und Bauen von Gefidngnissen
durch Private nicht Sparpotential vorhanden wiére. Ich bin kein Bau-
fachmann und kann deshalb diese Frage nicht kompetent genug be-
antworten. Meines Erachtens stellt sich dieses Problem aber - so-
weit ich dies persodnlich iiberblicken kann — in nichster Zeit zumin-
dest im Ostschweizer Strafvollzugskonkordat nicht. Hier geht es in
den nédchsten Jahren nicht um die Erstellung von neuen Grossbau-
ten, sondern der bauliche Bedarf beschrinkt sich im wesentlichen
auf die Sanierung von Bezirksgefdngnissen, allenfalls kommt es zu
einer Zusammenlegung von Bezirksgefdngnisssen zu Regional- oder
Kantonalgefdngnissen.

Positiver Aspekt der Privatisierungsdiskussion

Die laufende Diskussion macht deutlich, dass der Strafvollzug effi-
zient und rational gestaltet werden muss. Das Kostenbewusstsein
wurde gestarkt. Nach den teils sehr einschneidenden Sparprogram-
men einzelner Kantone haben auch die Gefingnisse ihren Beitrag
leisten miissen, sodass bei einigen das Mass des Zumutbaren er-
reicht worden ist.

Die echte Chance der Privatisierungsdiskussion wire aber eine breite
Auseinandersetzung iiber Fragen von Sinn und Zweck sowie Ausge-
staltung des Strafvollzuges. Die Artikel im neuen Strafgesetzbuch
halten Zielsetzungen fest, die ganz klar von einem Behandlungsvoll-
zug und nicht von einem reinen Wegsperren ausgehen. Dieses Gedan-
kengut wire in der Bevolkerung zu diskutieren und zu verankern,
damit es von dieser mit getragen wird.
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Fragen ethischer Art

Wenn man im Strafvollzug von Privatisierung spricht, dann stellen
sich meines Erachtens unweigerlich auch Fragen ethischer Natur.
Darf aus Bestrafung Gewinn erzielt werden? Diirfen Leistungen
zum Zwecke der Gewinnmaximierung verschlechtert werden? Be-
einflussen kiinftig private Betriebsgesellschaften die gesetzgebe-
rische und faktische Strafrechts- und Strafvollzugsrechtsentwick-
lung? Im Rahmen dieses Artikels muss ich es bei Fragen bewenden
lassen.

Fazit

Angesichts der Verschuldung vieler 6ffentlicher Haushalte sind
Sparanstrengungen auch im Strafvollzug unvermeidlich. Einspa-
rungen sind aber durch einen verniinftigen und zuriickhaltenden
Einsatz des Instrumentes Strafvollzug zu erreichen und nicht durch
einen Qualitdtsabbau. Gesetzgeber und Gerichte sind angehalten,
weiterhin zu verhindern, dass die Gefangenzahlen in dem Ausmasse
steigen wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. (Three-Strikes-
and-you-are-out-Gesetze: Riickfélle fithren zu lebenslanger Haft).
Alternativen zum Vollzug sind konsequent weiter zu verfolgen. Fiir
die verbleibenden Straftéter, die in den Vollzug miissen, sind gezielte
und effiziente Anstrengungen zu unternehmen, damit die Riickfall-
gefahr vermindert und eine bestmdgliche Resozialisierung erreicht
werden kann. Ich kann aber abschliessend nur wiederholen, was ich
schon oben gesagt habe: Dieses wichtige Ziel kann nicht ohne quali-
fiziertes und gut ausgebildetes Personal erreicht werden.



	Die Privatisierung von Gefängnissen aus der Sicht eines Anstaltsleiters

